
Beglaubigte Abschrift 

Oberlandesgericht Bamberg 

Az.: 3 UKI 2/25 9 

In Sachen 

Verbraucherzentrale Baden Württemberg e. V., vertreten durch den Vorstand 
, Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart 

- Kläger - 

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

Schwarzmann GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer Berats- 
hausener Straße 15, 93164 Laaber 
- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 

wegen Unzulässiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen 

erlässt das Oberlandesgericht Bamberg — 3. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am 

Oberlandesgericht , den Richter am Oberlandesgericht  und den Richter am 

Oberlandesgericht  aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25.06.2025 

folgendes 

Endurteil 

Der Beklagten wird untersagt, gegenüber Verbrauchern gemäß 5 13 BGB die nachfolgen- 

den oder inhaltsgleiche Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Zusam- 

menhang mit Verbrauchsgüterkaufverträgen im Fernabsatz zu ven;venden oder sich auf 

diese Klauseln zu berufen: 

1. Zeigt sich ein Mangel erst später als 6 Monate nach der Warenübergabe, so trägt der 
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VI. 

Kunde die Beweislast, dass die Sache bei Gefahrübergang mangelhaft war. 

2. Rückläufer wie nicht abgeholte oder nicht zustellbare Pakete werden nach dem Eintref- 

fen bei der Schwarzmann GmbH erstattet, die Rückfracht beträgt pauschal mit 4,00 Euro 

für Deutschland und für Österreich 11,90 Euro. 

3. Unfreie Rücksendungen sind ausdrücklich unemünscht und werden mit 18 Euro pro 

Paket berechnet. 

4. (Soweit auf die Klausel „Die Rückfrachtgebühren sind nicht kostendeckend." venzviesen 

wird:) Es wird bei Rückläufern ebenso der Versandkostenanteil abgezogen. 

5. Der Käufer ist damit einverstanden, dass die Übergabe auch an unmittelbare Nach- 

barn des Empfängers erfolgen darf, sofern den Umständen nach angenommen werden 

kann, dass diese zur Annahme der Sendung berechtigt sind („Nachbarschaftsabgabe"). 

6. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost benötigen, wird dafür eine Bearbeitungs- 

gebühr fällig. 

7. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächs- 

ten kommt. 

8. (Soweit auf die Klausel Ziff. I. 7. vemiesen wird:) Dasselbe gilt im Fall einer Lücke. 

9. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 

250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Wochen, oder Ordnungshaft bis zu 6 

Monaten, die Ordnungshaft zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, angedroht. 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 243,51 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Pro- 

zentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. hieraus seit 14.02.2025 zu bezahlen. 

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich Ziffern l. und II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

24.750,00 €, im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu voll- 

streckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen neun von der Beklagten verwendete AGB—Klauseln. 

Der Kläger ist ein beim Bundesamt für Justiz in die Liste qualifizierter Verbraucherverbände ge- 

mäß @ 4 Abs. 2 UKIaG eingetragener Verbraucherschutzverein. Die Beklagte betreibt unter der 

Webseite „purux.de" einen Onlineshop, in dem sie diverse Produkte u. a. zum Erwerb durch den 

Endverbraucher anbietet. Jedenfalls am 18.12.20224 vemendete sie in diesem Zusammenhang 

auf der vorgenannten Webseite eingestellte Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die gem. 

@ 1 „bei Bestellungen über das Internet, sowie bei telefonischen Bestellungen “ Anwendung 

finden sollten. Wegen der AGB im Ganzen wird auf die Anlage K 2 Bezug genommen. 

Der Kläger hält die neun klagegegenständlichen Klauseln aus diesen AGB für rechtswidrig. Mit 

Einschreiben vom 19.12.2024 (Anlage K 3) mahnte er die Beklagte ab und forderte sie zur Abga- 

be einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie zur Zahlung von pauschal geltend ge- 

machten Abmahnkosten auf. Eine Reaktion seitens der Beklagten erfolgte nicht. 

Der Kläger ist der Auffassung, die im Klageantrag Ziff. I genannten Allgemeinen Geschäftsbedin- 

gungen der Beklagten seien wegen Verstoßes gegen die folgenden Vorschriften unwirksam: 

- Klageantrag |.1.ZAGB @ÄM @ 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 i. V. rn. @@ 474 ff., 477 Abs. 1 S. 1 BGB 

- Klageantrag l.2./AGB @ 9 lit. d: 55 309 Nr. 5 lit. b); 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2; Abs. 2 Nr. 
1 BGB 

- Klageantrag |.3./AGB @ 9 lit. d: @@ 309 Nr. 5 lit. a) und b); 308 Nr. 7 lit. a) und b); 307 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 BGB sowie @@ 476 Abs. 1 S. 1, 439 Abs. 2 BGB 

- Klageantrag l.4[5 AGB @ 9L i  @@ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2; Abs. 2 Nr. 1 sowie 5 309 
Nr. 5 lit. b BGB 

- Klageantrag |.5/AGB @ 9 lit. g: 55 309 Nr. 12 lit. a) und b) i. V. m. 5476 Abs. 1 S. 1, 475 Abs. 2, 
447 Abs. 1 BGB 

- Klageantrag l.6/AGB @ 10: @ 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB 

- Klageantrag l.7/AGB _@_þ : @@ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB 

- Klageantrag |.8/AGB_5_ß @@ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB 

- Klageantrag l.9/AGBQ_E @@ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 2; Abs. 2 Nr. 1 BGB 

Er ist der Ansicht, ihm stünden damit gem. @ 1 UKIaG die geltend gemachten Unterlassungsan- 

sprüche gegen die Beklagte zu. Zudem macht er eine Abmahnpauschale gem. 5 5 UKIaG in Ver- 

bindung mit @ 13 Abs. 3 UWG geltend. 

Der Kläger beantragt, 
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I. Der Beklagten wird untersagt, gegenüber Verbrauchern gemäß 5 13 BGB die 

nachfolgenden oder inhaltsgleiche Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingun- 

gen im Zusammenhang mit Verbrauchsgüterkaufverträgen im Femabsatz zu ver- 

wenden oder sich auf diese Klauseln zu berufen: 

1. Zeigt sich ein Mangel erst später als 6 Monate nach der Warenübergabe, so 

trägt der Kunde die Beweislast, dass die Sache bei Gefahrübergang mangelhaft 

war. 

2. Rückläufer wie nicht abgeholte oder nicht zustellbare Pakete werden nach dem 

Eintreffen bei der Schwarzmann GmbH erstattet, die Rückfracht beträgt pauschal 

mit 4,00 Euro für Deutschland und für Österreich 11,90 Euro. 

3. Unfreie Rücksendungen sind ausdrücklich unerwünscht und werden mit 18 Euro 

pro Paket berechnet. 

4. (Soweit auf die Klausel „Die Rückfrachtgebühren sind nicht kostendeckend." 

venrviesen wird:) Es wird bei Rückläufern ebenso der Versandkostenanteil abgezo- 

gen. 

5. Der Käufer ist damit einverstanden, dass die Übergabe auch an unmittelbare 

Nachbarn des Empfängers erfolgen darf, sofern den Umständen nach angenom- 

men werden kann, dass diese zur Annahme der Sendung berechtigt sind („Nach- 

barschaftsabgabe "). 

6. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost benötigen, wird dafür eine Bear- 

beitungsgebühr fällig. 

7. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch 

eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck 

am nächsten kommt. 

8. (Soweit auf die Klausel Ziff. I. 7. verwiesen wird:) Dasselbe gilt im Fall einer 

Lücke. 

9. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

II. Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 

€ 250.000,00 (ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Wochen) oder Ordnungshaft bis 

zu 6 Monaten, die Ordnungshaft zu vol/strecken an ihrem Geschäftsführer, ange- 

droht. 






















